
STADT BUXTEHUDE Buxtehude, 01.04.2003 
Der Bürgermeister 
 
 

B e n u t z u n g s o r d n u n g 
 

für das Dorfgemeinschaftshaus Dammhausen, Dammhauser Str. 61 
 

 
1. Zweckbestimmung 
 
 Das Dorfgemeinschaftshaus ist eine 

Einrichtung der Stadt Buxtehude in der 
Ortschaft Dammhausen zur Förderung 
des Gemeinschaftslebens. Es soll vor al-
lem der Kinder-, Jugend- und Senioren-
arbeit sowie als Versammlungsstätte für 
gesellschaftliche, kulturelle, sportliche, 
jugendpflegerische, kirchliche und poli-
tische Veranstaltungen dienen. 

 
 Darunter fallen grundsätzlich nicht Ver-

anstaltungen, bei denen wirtschaftliche 
Ziele im Vordergrund stehen. 

 
 
2. Öffnungszeiten 
 
 Das Dorfgemeinschaftshaus ist grund-

sätzlich an allen Tagen, außer dienstags, 
für regelmäßige bzw. einzelne Veran-
staltungen geöffnet. Ausnahmen sind 
bei der Stadt Buxtehude, Fachgruppe 
Organisation und Personal, Rathaus, 
Breite Str. 2, zu beantragen. Für einzel-
ne Veranstaltungen können die Räum-
lichkeiten bis 02.00 Uhr des nächsten 
Tages zur Verfügung gestellt werden. 

 
 
3. Raumvergabe 
 
 Die Vergabe erfolgt durch den Ortsvor-

steher der Ortschaft Dammhausen in 
Abstimmung mit der Stadt Buxtehude, 
die die schriftliche  Abwicklung der 
Überlassung vornimmt. Der Schlüssel 
ist bei der Hausmeisterin des Dorfge-
meinschaftshauses rechtzeitig vor Be-
ginn der Veranstaltung in Empfang zu 
nehmen. Er ist nach Beendigung der 
Veranstaltung bzw. nach Reinigung der 
genutzten Räumlichkeiten unverzüglich 
zurückzugeben. 

 

 Für Gruppen, die das Dorfgemein-
schaftshaus in Anspruch nehmen möch-
ten, muss der Stadt Buxtehude eine ver-
antwortliche Person benannt werden. 

 
 Die Überlassung der Räume kann ver-

sagt werden, wenn  
 

- die geplante Veranstaltung mit dem 
Zweck des Dorfgemeinschaftshauses 
nicht zu vereinbaren ist oder 

 
- wiederholt gegen die Bestimmungen 

dieser Benutzungsordnung verstoßen 
wurde.  

 
 Die Stadt Buxtehude behält sich bei 

Eigenbedarf, insbesondere für die 
Durchführung von Sitzungen der politi-
schen Gremien, im Einzelfall vor, die 
Benutzung durch Dritte abzusagen. In 
diesen Fällen werden die Benutzerinnen 
bzw. die Benutzer jeweils baldmög-
lichst informiert. 

 
 
4. Überlassung an politische Parteien 

oder Organisationen 
 
 Politischen Parteien oder Organisatio-

nen werden die Räumlichkeiten des 
Dorfgemeinschaftshauses grundsätzlich 
nur für Veranstaltungen zur Verfügung 
gestellt, die zu ihren Aufgaben im Sinne 
des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die po-
litischen Parteien (Parteiengesetz) in der 
jeweils gültigen Fassung gehören. Die 
Raumüberlassung für Mitglieder- und 
Wahlkampfveranstaltungen ist jedoch 
ausgeschlossen. 

 
 
5. Allgemeine Ordnung 
 
 Das Inventar des Dorfgemeinschafts-

hauses ist pfleglich zu behandeln. Die 
Räume sind vor dem Verlassen wieder 
einwandfrei herzurichten. In Einzelfäl-
len, insbesondere bei Abendveranstal-
tungen, hat dieses grundsätzlich spätes-
tens bis 10.00 Uhr des nächsten Tages 
zu geschehen. 
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 Während der Benutzung muss eine für 
die Aufsicht verantwortliche Person 
anwesend sein. 

 
 
6. Hausrecht 
 
 Der Bürgermeister oder eine von ihm 

Beauftragte bzw. ein von ihm Beauf-
tragter übt das Hausrecht aus. Er oder 
der bzw. die Beauftragte sind berech-
tigt, bei groben oder wiederholten Ver-
stößen gegen die Bestimmungen dieser 
Benutzungsordnung einzelne Personen 
von der Veranstaltung auszuschließen 
und aus Räumen zu verweisen oder in 
besonders schweren Fällen die weitere 
Durchführung der Veranstaltung zu un-
tersagen. 

 
 Vertreterinnen bzw. Vertreter der Stadt 

Buxtehude ist jederzeit Zutritt zu den 
Räumen zu gewähren. 

 
 
7. Haftung 
 
 Die Stadt Buxtehude überlässt der Be-

nutzerin bzw. dem Benutzer die in dem 
jeweiligen Überlassungsschreiben be-
zeichneten Räume, Einrichtungen bzw. 
Geräte zur Benutzung in dem Zustand, 
in welchem sie sich befinden. Die Be-
nutzerin bzw. der Benutzer ist ver-
pflichtet, diese jeweils vor der Benut-
zung auf ihre ordnungsgemäße Beschaf-
fenheit für den gewollten Zweck selbst 
bzw. durch ihre bzw. seinen Beauftrag-
ten zu prüfen; sie bzw. er muss sicher-
stellen, dass schadhafte Geräte oder An-
lagen nicht benutzt werden.  

 
 Die Stadt haftet nicht für Schäden, die 

im Rahmen der Benutzung der überlas-
senen Räume einschließlich Zugänge, 
Einrichtungen und Geräte entstehen, 
soweit sie nicht grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz zu vertreten hat. Soweit 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmern 
bzw. Besucherinnen oder Besuchern von 
Veranstaltungen der Benutzerin oder 
des Benutzers Schäden zugefügt wer-
den, hat die Benutzerin oder der Benut-
zer die Stadt von deren Ansprüchen 
freizustellen. Soweit diese gegenüber 
der Benutzerin oder dem Benutzer An-

sprüche geltend machen, verzichtet die-
se oder dieser für den Fall der eigenen 
Inanspruchnahme auf Rückgriff gegen 
die Stadt bzw. gegen die entsprechend 
beauftragten städtischen Mitarbeiterin-
nen bzw. Mitarbeiter.  

 
 Die Stadt haftet nicht bei Diebstahl von 

Garderobe oder mitgeführten Wertsa-
chen. Die Benutzerin bzw. der Benutzer 
hat die Stadt hier ebenfalls von Ansprü-
chen freizustellen. 

 
 Für alle Schäden, die im Rahmen der 

Benutzung am Gebäude, an den Ein-
richtungen bzw. Geräten und an den 
Zugangswegen entstehen, haftet die Be-
nutzerin bzw. der Benutzer. Soweit sich 
die Benutzerin bzw. der Benutzer dar-
auf beruft, dass der Schaden schon ent-
standen war oder sie bzw. ihn sowie die 
den Schaden verursachenden Teilneh-
merinnen oder Teilnehmer kein Ver-
schulden trifft, ist die Benutzerin bzw. 
der Benutzer beweispflichtig. 

 
 Schäden, die durch die Nutzung am 

Gebäude oder Inventar verursacht wer-
den, sind unverzüglich der Hausmeiste-
rin, die die Stadt Buxtehude unterrich-
tet, mitzuteilen. 

 
 Bei Veranstaltungen, durch die anwe-

sende Personen oder Anlagen in beson-
derem Maße gefährdet sein können, ist 
die Veranstalterin bzw. der Veranstalter 
verpflichtet, eine entsprechende Versi-
cherung einzugehen, von deren Nach-
weis der Abschluss des Benutzungsver-
trages abhängig gemacht werden kann. 

 
 
8. Benutzungsentgelt 
 
 Im Einzelfall wird von der Stadt Buxte-

hude ein angemessenes Benutzungsent-
gelt erhoben. 

 
 
 
 
 
 
 
Badur 
Bürgermeister 

 


